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1. EINLEITUNG 

1.1. ZIEL DER STUDIE 

 

Die Ableitung von Bodenrichtwerten erfolgt aufgrund der Auswertung der Kaufpreis-

sammlung der Gutachterausschüsse für Grundstückswerte. Dies ist in § 196 Bau-

gesetzbuch (BauGB) geregelt. 

In sogenannten kaufpreisarmen Lagen, d. h. in Gebieten, in denen selten Grundstü-

cke verkauft werden, ist die Ableitung von Bodenrichtwerten erschwert. Zu diesen 

Lagen zählen in erster Linie die innerstädtischen Geschäftslagen. 

Auch die Altstadt von Goslar kann aufgrund mangelnder Kauffälle als kaufpreisarm 

bezeichnet werden. Für den Innenstadtbereich gelten vier Bodenrichtwertzonen.  

Ziel der Studie ist es, diese Struktur der Bodenrichtwertzonen zu überprüfen und ge-

gebenenfalls zu korrigieren. Als Grundlage und als Plausibilitätskontrolle dienen die 

aktuellen, zum Stichtag 01.01.2008 vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte 

beschlossenen Bodenrichtwertzonen.  

1.2. METHODISCHES VORGEHEN 

 

Zunächst wird die grundsätzliche Vorgehensweise bei der Ableitung von Bodenricht-

werten durch die Gutachterausschüsse für Grundstückswerte erläutert und auf die 

Probleme, die dabei in kaufpreisarmen Lagen entstehen können, eingegangen.  

Darauf folgt die Erklärung, in welcher Verbindung der Ertrag und die Miete von Ge-

schäftshäusern zum Bodenwert stehen.  
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Zur Problematik der kaufpreisarmen Lagen wurden bereits zahlreiche Untersuchun-

gen durchgeführt, wie sich Bodenrichtwerte alternativ ableiten lassen. Dies ist zum 

einen mit Hilfe des Ertrages oder mit Lagewerten möglich. Unter Punkt 4 erfolgt die 

Erläuterung dieser Verfahren und der dazu durchgeführten Untersuchungen.  

Die Ermittlung des Bodenrichtwertniveaus in der Stadt Goslar geschieht auf Grundla-

ge des Ertrages der Geschäftsräume in Erdgeschosslage, den Ladenmieten, wie es in 

der Wertermittlungspraxis zur Ableitung von Bodenrichtwerten in kaufpreisarmen 

Zonen schon häufig mit Erfolg durchgeführt worden ist. 

Hierfür wird eine Befragung aller im Untersuchungsgebiet der Goslarer Innenstadt 

befindlichen Geschäftsinhaber und Ladenmieter zur Höhe der Geschäftsraummiete, 

der Mietfläche, der Art des Mietvertrages sowie zum Baujahr des Objektes und des-

sen letzte Sanierung durchgeführt.  

Zusätzlich werden die Einzelhandelssituation und die Frequenz der Passanten im In-

nenstadtbereich untersucht. 

Nach Auswertung der Umfrageergebnisse wird mittels Regressionsanalyse unter Nut-

zung des AKS-Analyseprogrammes der Niedersächsischen Vermessungs- und Katas-

terverwaltung der Zusammenhang zwischen Bodenwert und Mieten untersucht. Soll-

te hierbei ein Zusammenhang nachgewiesen werden, erfolgt dann ein Abgleich der 

so ermittelten Bodenwerte mit den vorhandenen Bodenrichtwertzonen, und es kön-

nen dem Gutachterausschuss Vorschläge für neue bzw. geänderte Richtwertzonen 

unterbreitet werden. 

Die Vorgehensweise stützt sich auf weiterführende Literatur, wie Schmalgemeier 

(VR 1977, 422), Bister (VR 1978, 124) und Paul (VR 1983, 141). 
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2. INSTITUTION DER GUTACHTERAUSSCHÜSSE FÜR GRUNDSTÜCKSWERTE 

 

Bereits seit geraumer Zeit wird sich in Deutschland aufgrund verschiedener Gesetze 

und Verordnungen mit der Bewertung von Grund und Boden befasst. Erforderlich 

machten dies vor allem das Preußische Enteignungsgesetz von 1874, das Preußische 

Fluchtliniengesetz von 1875, das Wohnsiedlungsgesetz von 1933 und die Preisstopp-

verordnung von 1936. 

Die für die Bewertung zuständigen Stellen befanden sich vorwiegend bei den staatli-

chen Katasterämtern und den gemeindlichen Vermessungsämtern. 

Mit der Einführung des Bundesbaugesetzes (BBauG) 1960 hat der deutsche Gesetz-

geber die Institution der selbständigen und unabhängigen Gutachterausschüsse ein-

geführt, deren wichtigste Obliegenheit darin besteht, für Transparenz auf dem 

Grundstücksmarkt zu sorgen. 

Um diese Transparenz zu erreichen sieht das Baugesetzbuch (BauGB), als Nachfolger 

des Bundesbaugesetzes, in § 193 als eine der zentralen Aufgaben der Gutachteraus-

schüsse neben der Führung der Kaufpreissammlung und die Ermittlung von Ver-

kehrswerten durch Erstattung von Gutachten die Ermittlung von Bodenrichtwerten 

vor.  

Weitere Aufgaben sind die Ermittlung wertrelevanter Daten wie Regionalfaktoren, 

Umrechnungskoeffizienten, Liegenschaftszinssätze, Marktanpassungsfaktoren, die 

Herausgabe des Grundstücksmarktberichts und vieles mehr. Da die Aufgabenstellung 

sehr vielseitig und komplex ist, ist es erforderlich, die Gutachterausschüsse interdis-

ziplinär zu besetzen. Die Mitglieder können Architekten, Bausachverständige, Bank-

kaufleute, Betriebswirte, Wohnungswirtschaftler, Vermessungsingenieure, Immobili-

enmakler usw. sein. 
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2.1. VERKEHRSWERT 

 

Der Gesetzgeber hat die Definition des Verkehrswertes im BauGB geregelt. Gemäß 

§ 194 BauGB wird „der Verkehrswert (Marktwert) durch den Preis bestimmt, der im 

Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr 

nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen 

Beschaffenheit und der Lage des Grundstücks oder des sonstigen Gegenstandes der  

Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu 

erzielen wäre“. 

Der Verkehrswert ist demnach der Wert eines Grundstücks, für den sich zu einem 

bestimmten Zeitpunkt am Markt eine große Gruppe potentielle Käufer finden ließe. 

Beim Begriff des „gewöhnlichen Geschäftsverkehrs“ handelt es sich um einen unbe-

stimmten Rechtsbegriff. In § 6 der Wertermittlungsverordnung (WertV) werden je-

doch die ungewöhnlichen und persönlichen Verhältnisse näher beschrieben. Daraus 

ergibt sich eine negative Begriffsbestimmung. Alles was demnach nicht ungewöhnlich 

ist, ist gewöhnlich. 

2.2. KAUFPREISSAMMLUNG 

 

Nach § 195 BauGB ist jeder Vertrag über den Kauf eines Grundstücks, auch den 

Tausch oder die Begründung eines Erbbaurechts von der beurkundenden Stelle in 

Abschrift dem Gutachterausschuss für Grundstückswerte zur Führung der Kaufpreis-

sammlung zu übersenden.  

„Dies gilt auch für das Angebot und die Annahme eines Vertrages, wenn diese ge-

trennt beurkundet werden, sowie entsprechend für die Einigung vor einer Enteig-

nungsbehörde, den Enteignungsbeschluss, den Beschluss über die Vorwegnahme 

einer Entscheidung im Umlegungsverfahren, den Beschluss über die Aufstellung ei-
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nes Umlegungsplanes, den Grenzregelungsbeschluss und für den Zuschlag in einem 

Zwangsversteigerungsverfahren.“1 

„Die Kaufpreissammlung darf nur dem zuständigen Finanzamt für Zwecke der Be-

steuerung übermittelt werden.“ Auskünfte aus der Kaufpreissammlung bekommen 

nur Personen, die ein berechtigtes Interesse nachweisen können. 

Die Kaufpreissammlung bildet die Grundlage für alle Aufgaben der Gutachteraus-

schüsse. Sie stellt den lokalen Grundstücksmarkt dar und ist somit die Voraussetzung 

für die Ableitung von Kenngrößen und zur Schaffung der Markttransparenz. 

Die meisten Kaufpreissammlungen werden heute automatisiert geführt. 

Auskünfte aus der Kaufpreissammlung sind nach § 195 Abs. 3 BauGB bei berechtig-

tem Interesse nach Maßgabe landesrechtlicher Vorschriften zu erteilen. Aus Daten-

schutzgründen werden keine genauen Grundstücksbezeichnungen herausgegeben, 

weil dadurch ein Personenbezug hergestellt werden könnte. Die Auskunft in anony-

misierter Form erfordert eine umso ausführlichere Auswertung der Kaufverträge, 

damit die Vergleichbarkeit zwischen Wertermittlungsobjekt und Vergleichsgrundstü-

cken über die genaue Beschreibung von rechtlichen Gegebenheiten, tatsächlichen 

Eigenschaften, sonstiger Beschaffenheit und der allgemeinen Lage gewährleistet ist. 

2.3. BODENRICHTWERTE 

 

Bodenrichtwerte werden unterschiedlich in den einzelnen Bundesländern entweder 

jährlich oder alle zwei Jahre ermittelt. Grundlage für die Ermittlung der Bodenricht-

werte bildet die Kaufpreissammlung. Gemäß § 196 BauGB sind „Auf Grund der Kauf-

preissammlung flächendeckend durchschnittliche Lagewerte für den Boden unter Be-

                                                

1 Gerardy, Möckel, „Praxis der Grundstücksbewertung“, 2003, S. 1.2.4/1 
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rücksichtigung des unterschiedlichen Entwicklungszustands zu ermitteln (Bodenricht-

werte). In bebauten Gebieten sind Bodenrichtwerte mit dem Wert zu ermitteln, der 

sich ergeben würde, wenn das Grundstück unbebaut wäre.“ Bodenrichtwerte werden 

als Wertbetrag bezogen auf den Quadratmeter Grundstücksfläche angegeben. 

Sie dienen der Transparenz und Übersichtlichkeit des Bodenmarktes, sind Grundlage 

für die Ermittlung von Grundstückswerten sowie für die steuerliche Bewertung, und 

sie dienen der Erfüllung von Aufgaben staatlicher und kommunaler Behörden bei 

städtebaulichen, landesplanerischen und raumordnerischen Belangen.  

Die ermittelten Bodenrichtwerte beziehen sich auf Bodenrichtwertzonen, in denen 

einheitliche Wertverhältnisse herrschen. Bodenrichtwertzonen bzw. zonale Boden-

richtwerte können bestimmte Straßen, Straßenzüge oder ganze Stadtteile und Ort-

schaften umfassen. 

Die Gutachterausschüsse sind zur Ermittlung und Veröffentlichung von Bodenricht-

werten verpflichtet. 

Mit dem Bodenrichtwert werden maßgebliche Eigenschaften und Merkmale eines Ge-

bietes, wie z. B. der Entwicklungszustand, der Erschließungsbeitragszustand, Art und 

Maß der baulichen Nutzung und die Grundstücksgestalt, hier vorrangig die -tiefe, 

veröffentlicht. Es werden nicht immer alle Eigenschaften und Merkmale angegeben, 

zumindest aber der Entwicklungs- und der Erschließungsbeitragszustand. Letzterer 

wird unterschiedlich je nach Bundesland bzw. Gutachterausschuss speziell gekenn-

zeichnet, wenn sich der Wert auf ein erschließungsbeitragspflichtiges Richtwert-

grundstück bezieht.  

Ist der Entwicklungszustand nicht gekennzeichnet, gilt der Bodenrichtwert für baurei-

fes Land. 

Merkmal eines Gebietes können Qualitätsmerkmale oder Nutzungsmerkmale sein.  
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Qualitätsmerkmale:  

Der erste Großbuchstabe gibt den Entwicklungszustand an. 

B … Bauland / baureifes Land 

R … Rohbauland 

E … Bauerwartungsland 

Nutzungsmerkmale:  

Die nachfolgenden Buchstaben geben die zulässige Art der baulichen Nutzung an. 

W … Wohnbaufläche M … Gemischte Baufläche 

WS … Kleinsiedlungsgebiet MD … Dorfgebiet 

WR … Reines Wohngebiet MI … Mischgebiet 

WA … Allgemeines Wohngebiet MK … Kerngebiet 

WB … Besonderes Wohngebiet 

G … Gewerbliche Baufläche S … Sonderbaufläche 

GE … Gewerbegebiet SW … Wochenendhausgebiet 

GI … Industriegebiet SO … Sondergebiet 

Eigenschaften eines Gebietes sind die Bauweise und die Art und das Maß der bauli-

chen Nutzung. 

Bauweise: 

Die Bauweise wird durch Kleinbuchstaben gekennzeichnet. 

o … offene Bauweise g … geschlossene Bauweise 

Art und Maß der baulichen Nutzung: 

Die zulässige Geschossflächenzahl (GFZ) wird in römischen Zahlen, die Grundstücks-

tiefe in arabischen Zahlen angegeben. 

Die Qualitätsmerkmale sind in der Wertermittlungsverordnung erläutert. Nutzungs-

merkmale, Bauweise sowie Art und Maß der baulichen Nutzung sind in der Baunut-

zungsverordnung (BauNVO) definiert. Abb. 1 zeigt ein Beispiel für Bodenrichtwerte. 
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Abb. 1: Beispiel der Darstellung eines Bodenrichtwertes. 

 

Die Richtwerte beziehen sich grundsätzlich auf unbebaute Grundstücke. Sie werden 

jedoch auch für die Bodenwertermittlung bebauter Grundstücke verwendet. Grund-

sätzlich handelt es sich hier nur um einen Richtwert. Für die Bodenwertermittlung 

eines Grundstücks muss dieser an das jeweilige Grundstück angepasst werden. Hier-

für bieten viele Gutachterausschüsse Umrechnungskoeffizienten für die wertbestim-

menden Merkmale in ihren Grundstücksmarktberichten an. 

Besondere Bodenrichtwerte für Sanierungsgebiete oder Entwicklungsbereiche werden 

auf Antrag ermittelt und veröffentlicht. Dies ist im § 196 Abs. 1 Satz 5 BauGB gesetz-

lich geregelt. 

Nach § 196 Abs. 1 Satz 4 BauGB sind auch für die Finanzbehörden Bodenrichtwerte 

nach ergänzenden Vorgaben zur steuerlichen Bewertung zu ermitteln. Gemäß 

§ 196 Abs. 2 BauGB sind die Bodenrichtwerte auf die entsprechenden Zeitpunkte 

fortzuschreiben, wenn sich die Qualität des Bodens verändert, z. B. durch einen  

Bebauungsplan. 

Die Richtwerte werden in der Regel am Anfang des Jahres anhand der Daten des 

Vorjahres bzw. der vergangen zwei Jahre abgeleitet und veröffentlicht. Die Bekannt-

machung erfolgt mittels Bodenrichtwertkarten, die zunehmend in digitaler Form ver-

öffentlicht werden. 

Bei der zonalen Darstellung werden Grundstücke, die in ihrer Art und Nutzung wei-

testgehend homogen sind, zusammengefasst. Diese Zone wird parzellenscharf abge-


